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1 Einleitung 

Bereits im Jahr 2014 wurde die LAWA-Verfahrensanleitung für eine uferstrukturelle Gesamtsee-

klassifizierung (Übersichtsverfahren) erarbeitet (MEHL et al. 2014). Es folgte eine Weiterentwick-

lung und ein Praxistest an 9 Seen verschiedener Bundesländer (BÖX et al. 2015) die in einer 2. 

überarbeiteten und erweiterten Fassung des Verfahrens mündete (MEHl et al. 2015a, b). Nach-

folgend wurden durch verschiedene Büros u.a. Seen in Sachsen, Schleswig-Holstein, Hessen, 

Niedersachsen und Berlin getestet. Parallel zur praktischen Anwendung erfolgte eine Evaluierung 

der Methodik und der Praktikabilität der verwendeten Parameter. Im Ergebnis wurden Vorschläge 

zur Verbesserung aufgezeigt. Diese mündeten in der hier vorliegenden Version der Verfahrens-

anleitung. Ein Schwerpunkt lag auf der Erhöhung der Benutzerfreundlichkeit. So wurde insbeson-

dere der Schadstrukturenkatalog übersichtlicher gestaltet. Des Weiteren wurde eine Datenbank 

entwickelt, die die Bearbeitung ï insbesondere die Eingabe ï erleichtern soll. Es ist aber weiterhin 

nötig, dass grundlegende Geometrien in einer GIS-Anwendung erzeugt werden. Die Klassifizie-

rung kann dann in der Datenbank erfolgen. Die Möglichkeit des Imports der Daten bereits klassi-

fizierter Seen, ermöglicht eine übersichtliche Datenhaltung aller bisher bearbeiteten Seen. 

Grundsätzlich dient das Verfahren dazu, die Seeufer ï im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

(WRRL) ï berichtspflichtiger Seen zu erfassen (Seen > 50 ha). Es deckt damit einen Teil der 

hydromorphologischen Qualitätskomponenten (Morphologie) ab ï insbesondere die Struktur und 

Bedingungen des Uferbereichs. Das Verfahren kann auch auf künstliche oder erheblich verän-

derte Seen angewandt werden (für Details dazu siehe Hintergrunddokument, S. 59). 

Zu der hier vorliegenden Kartieranleitung gehören ein Hintergrunddokument und ein technischer 

Bericht. Die Kartieranleitung beinhaltet wesentliche Vorgaben und Prinzipien, wie das Seeufer zu 

klassifizieren ist. Der technische Bericht enthält Details zur Berechnung und einen Vorschlag für 

eine Bearbeitung in ArcGIS. Außerdem finden sich hier weitergehende Informationen zum Um-

gang mit der Datenbank. Im Hintergrunddokument wird die Herleitung der Parameter und Festle-

gungen des Verfahrens beschrieben. 

 

2 Methodisches Vorgehen 

Die Bearbeitung erfolgt zunächst in einem geographischen Informationssystem (GIS) (z.B. Arc-

Map; ArcGIS 10.2, Lizenzart: Advanced). Soll die Bearbeitung ausschließlich in einem GIS erfol-

gen, empfiehlt es sich, für bestimmte Arbeitsschritte, zusätzlich ein Tabellenkalkulationspro-

gramm (z.B. Excell) zu benutzen.  

Grundsätzlich ist es vorgesehen, dass im GIS die grundlegenden Geometrien erzeugt werden 

und die weitere Bearbeitung und Klassifizierung in einer, speziell zu diesem Zweck entwickelten, 

Datenbank, vorzunehmen ist (Tabelle 2-1). Details zur Bearbeitung in ArcGIS und Hinweise zur 

Nutzung der Datenbank sind im technischen Bericht hinterlegt. 

 

Tabelle 2-1: Zur Klassifizierung nötige Arbeitsschritte mit Zuordnung des Programms zur Bear-
beitung 

Arbeitsschritt Datenbank GIS 

Datenaufbereitung (z.B. Korrektur Seeumring) - x (Geodaten) 
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Arbeitsschritt Datenbank GIS 

Ermitteln der Zonen (FWZ, UFZ, UMZ) - x 

Abschnittsbildung (Digitalisieren der Abschnitts-

grenzen, Teilen der Zonen und des Seeumrings) 

- x 

Bestimmung des Seeufertyps (Bodenart, Neigung) x x 

Bestimmung der Exposition x -  

(Koordinaten von Anfangs- 

und Endpunkt aus GIS) 

Klassifizierung der FWZ x x 

Klassifizierung der UFZ x x 

Klassifizierung der UMZ x x 

Darstellung der Ergebnisse x (Bericht) x (Karten) 

 

2.1 Vor-Ort-Begehung vs. Übersichtsverfahren 

Das Verfahren ist als Übersichtsverfahren angedacht. Das heißt, es soll eine Bearbeitung allein 

auf der Grundlage von Geodaten möglich sein. Erhebungsprobleme können dann entstehen, 

wenn Objekte am Luftbild nicht eindeutig zuzuordnen sind (z.B. bei Uferverbau). Vor-Ort-Aufnah-

men können hier eine Ergänzung darstellen. Eine Vor-Ort-Kartierung bestimmter Merkmale und 

Strukturen ist in jedem Fall möglich, soll aber nicht Voraussetzung zur Anwendung des Verfah-

rens sein. 

 

2.2 Öffnungsklausel 

Zur Bestimmung des Seeufertyps und zur Klassifizierung können grundsätzlich verschiedenste 

Daten und Informationen genutzt werden (wie z.B. auch historische Karten etc.). Vor allem die 

Bestimmung der exakten Uferlinie ist häufig schwierig, so dass der Bearbeiter auf der Grundlage 

der ihm zur Verfügung stehenden Informationen zu entscheiden hat, welcher Verlauf plausibel 

ist. 

In begründeten Fällen kann auch vom Vorgehen der Verfahrensanleitung abgewichen werden. 

Eine Abweichung ist insbesondere dann sinnvoll, wenn spezielle, detailliertere Daten bzw. Anga-

ben zur Verfügung stehen (so kann z.B. eine Struktur anders klassifiziert werden, als hier vorge-

schlagen, wenn es dafür plausible Gründe gibt). Sind Strukturen nicht im Schadstrukturenkatalog 

verzeichnet, hat der erfahrene Kartierer abzuschätzen, inwiefern sie zu berücksichtigen sind, 

bzw. wie deren Schadwirkung zu klassifizieren ist. Um die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, 

ist die Vorgehensweise in diesen Fällen zu dokumentieren und zu begründen. 
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3 Die Zonen des Seeufers 

Für eine praktische Bewertung der Seeuferstruktur erfolgt eine Unterteilung des Uferbereiches in 

drei Zonen: der Flachwasser-, Ufer- und Umfeldzone. Die Bearbeitung erfolgt getrennt für jede 

der drei Zonen. 

 

 

Abbildung 3-1: Flachwasserzone, Uferzone und Umfeldzone (Pinnower See) 

 

3.1 Die Uferlinie 

Die Uferlinie bildet die Grundlage zur Ermittlung der Zonen. Sie stellt die Grenze zwischen Was-

ser und Land dar. Idealerweise existiert ein entsprechender Geodatensatz (für alle Wasserkörper 

> 50 ha sollten Daten einer offiziellen Uferlinie existieren). Der Verlauf sollte allerdings mit einem 

Luftbild abgeglichen und ggf. korrigiert werden (Abbildung 3-2, Abbildung 3-3). Inseln werden ab 

einer Uferlänge von 100 m klassifiziert. Kleinere Inseln werden nicht weiter betrachtet (siehe aber 

auch Kapitel 4.1). 

Hintergrunddokument S. 11ff., 46f. 

Technischer Bericht Tabelle 3.1 
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Abbildung 3-2: Fehlerhaft digitalisierte Uferlinie (weiß); die Uferlinie verläuft entlang der seeseiti-
gen Röhrichtgrenze und nicht entlang des Ufers (Chiemsee) 

 

 

Abbildung 3-3: Einbuchtung der Uferlinie, die zum Zweck der Klassifizierung korrigiert (Ăgeglªttetñ) 
wurde (Kochelsee) 

 

3.2  Die Flachwasserzone (FWZ) 

Die Flachwasserzone stellt den aquatischen Bereich des Ufers dar. Die landseitige Grenze ist die 

Uferlinie. Von hier aus reicht die Flachwasserzone bis zu einer Tiefe von 1 m (1 m-Tiefenlinie) 

(Abbildung 3-1, Tabelle 3-1). 

Als Einschränkung gilt, dass die maximale Ausdehnung (Entfernung Uferlinie bis seewärtige Be-

grenzung) 100 m beträgt. Für eine Beurteilung des Ufers und eventuelle Schadeinwirkungen auf 

dieses ist dieser Bereich ausreichend. Die minimale Ausdehnung der Flachwasserzone beträgt 

5 m. Häufig sind die zur Verfügung stehenden Geodaten im Flachwasserbereich nahe dem Ufer 

sehr ungenau. Eine Mindestbreite von 5 m gewährleistet, dass alle relevanten Strukturen erfasst 

werden. 
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Hinweise, Ausnahmen und manuelle Korrekturen 

Bei starken Einbuchtungen kann es zu Überlagerungen von Flachwasserzonen verschiedener 

Ufer kommen (Abbildung 3-4). In diesen Fällen wird die Flachwasserzone nach eigenem Ermes-

sen geteilt. Zu berücksichtigen sind dabei eine relativ gleichmäßige Flächenverteilung bzw. mar-

kante Geländepunkte. 

 

Abbildung 3-4: Verschmelzen der Flachwasserzonen verschiedener Ufer (Beispiel: Goitzsche-
see) 

 

Wenn ein Flachwasserbereich außerhalb des zusammenhängenden Bandes der Flachwasser-

zone, aber innerhalb des 100 m-Puffers existiert, gehört dieser nicht zur Flachwasserzone des 

Abschnittes (Abbildung 3-5). 

 

Abbildung 3-5: isolierter Flachwasserbereich, der bei der Ermittlung der Flachwasserzone nicht 
berücksichtigt wird (Tegeler See) 

 

Wenn ein Flachwasserbereich (der Bereich bis zur 1 m-Tiefenlinie) der gegenüberliegenden Seite 

in den 100 m-Puffer des Ufers hineinragt, muss dieser aus dem Pufferbereich entfernt werden 

(Abbildung 3-6). 
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Abbildung 3-6: Die Flachwasserzone der gegenüberliegenden Seite reicht in den Bereich des 
100 m-Puffers (Schollener See) 

 

3.3 Die Uferzone (UFZ) 

Die Uferzone ist der semiaquatische Bereich. Sie hat eine Mindestbreite von 15 m und schließt 

sich landseitig an die Flachwasserzone bzw. Uferlinie an (Abbildung 3-1, Tabelle 3-1). Unter Um-

ständen kann die Uferzone auch breiter als 15 m sein. Ist eindeutig zu erkennen, dass es auch 

außerhalb des 15 m-Bereiches eine Wasserwechselzone gibt, ist auch dieser Bereich der Ufer-

zone zuzurechnen. 

 

3.4 Die Umfeldzone (UMZ) 

Den terrestrischen Teil des Ufers stellt die Umfeldzone dar. Sie schließt sich landwärts an die 

Uferzone an und ist auf eine Breite von maximal 100 m beschränkt (Abbildung 3-1, Tabelle 3-1). 

 

Hinweise, Ausnahmen und manuelle Korrekturen: 

Bei starken Einbuchtungen und im Bereich von Inseln kann es zu Überlagerungen von Umfeld-

zonen verschiedener Ufer kommen (Abbildung 3-7). In diesen Fällen wird die Umfeldzone nach 

eigenem Ermessen geteilt. Zu berücksichtigen sind dabei eine relativ gleichmäßige Flächenver-

teilung bzw. markante Geländepunkte, die Rückschlüsse auf die Beeinflussung von Ufer- und 

Flachwasserzone zulassen. 

Bei kleinen oder sehr langgezogenen Inseln oder Einbuchtungen kann es vorkommen, dass es 

keine Fläche gibt, die der Umfeldzone zugerechnet werden kann. Gibt es keine Umfeldzone, kann 

der Seeufertyp ggf. nur unter Vorbehalt bestimmt werden und diese Zone wird nicht klassifiziert. 
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Abbildung 3-7: Verschmelzen der Umfeldzonen verschiedener Ufer (Goitzschesee) 

 

Tabelle 3-1: Räumliche Abgrenzung der Zonen  

Zone  Ausdehnung 

Flachwasserzone seeseitig der Uferlinie bis max. 1 m Tiefe 

Ò 100 m und Ó 5 m breit 

Uferzone landseitig der Uferlinie 

15 m breit 

Umfeldzone landseitig der Uferzone 

100 m breit 
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4 Abschnittsbildung 

Die Bildung von Abschnitten erfolgt mit Hilfe von Abschnittsgrenzen. Eine Abschnittsgrenze teilt 

die Flachwasser-, Ufer- und Umfeldzone. Die Abschnittsgrenzen sollen so senkrecht wie möglich 

zum Ufer gesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verteilung der Flächen gleichmä-

ßig ist (Abbildung 4-1). Bei stark gebuchteten Ufern ist es zudem möglich, geknickte Abschnitts-

grenzen zu setzen (Abbildung 4-2). 

 

Abbildung 4-1: Setzen der Abschnittsgrenzen. rot: gleichmäßige Flächenverteilung; gelb: un-
gleichmäßige Flächenverteilung (Goldensee) 

 

 

Abbildung 4-2: Das Setzen geknickter Abschnittsgrenzen (rot) (Pinnower See) 

 

Hintergrunddokument S. 48f. 

Technischer Bericht S. 8 (Tabelle 3-2) 
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Die Bildung von Abschnitten erfolgt grundsätzlich nach dem Prinzip der Homogenität. Das heißt 

Änderungen der Eigenschaften und Strukturen der einzelnen Abschnitte werden z.T. schon vor-

weggenommen (Tabelle 4-1 und Tabelle 4-2). Dabei gilt, dass zunächst die Neigung (sowohl 

land- als auch seeseitig) und die Bodendaten (der Seeufertyp) über die Einteilung der Abschnitte 

entscheiden, danach Exposition und Schadstrukturen. Diese Abfolge ist als Reihenfolge zu ver-

stehen, nicht als Rangfolge (siehe Beispiel im Kasten unten: Pinnower See). Es ist eine Empfeh-

lung, wie bei der Bearbeitung vorgegangen werden kann.  

 

Tabelle 4-1: Charakterisierung der Parameter und Strukturen, die das Setzen der Abschnittsgren-
zen beeinflussen 

Parameter Beschreibung 

Neigung Die Neigung kann anhand des DGM abgeschätzt werden. Aus dem DGM werden 

Höhenlinien erzeugt, anhand derer die Neigung im ufernahen Bereich abgeschätzt 

werden kann (siehe unten). 

Boden Die Bodenarten sind der Bodenkarte zu entnehmen. Bei einer Veränderung sollte 

ggf. eine Abschnittsgrenze gesetzt werden. 

Exposition Beim Setzen der Abschnittsgrenzen ist darauf zu achten, dass beschattete (nörd-

lich exponierte) Uferabschnitte separiert werden. Dies ist im Zuge der Röhricht-

klassifizierung bedeutsam, da Röhricht an beschatteten Uferabschnitten unter Um-

ständen natürlicherweise fehlt und die Klassifizierung dann nicht negativ beein-

flusst werden soll (siehe unten). 

Schadstrukturen Die Schadstrukturen werden anhand von Landnutzungsdaten und dem Luftbild ab-

geschätzt. Zusätzliche Informationsquellen können ebenfalls genutzt werden. Zur 

Einteilung der Abschnitte gilt in erster Linie die Homogenität der Flachwasser- und 

Uferzone, nachfolgend die der Umfeldzone. 

 

Um eine später folgende Klassifizierung nicht nur für einen See, sondern unter Umständen auch 

für einen Wasserkörper vornehmen zu können, ist es zudem nötig, einzelne Wasserkörper durch 

das Setzen von Abschnittsgrenzen abzuteilen. 

Die Exposition und damit Beschattung eines Abschnittes hat Einfluss auf die Ausbildung des 

Röhrichts. Einen negativen Einfluss auf das Wachstum haben beschattete, also nördlich expo-

nierte, Ufer (N, NNW, NNO) (zur Bestimmung der Exposition siehe Kapitel 6.1.1). Im Kontext der 

Abschnittsbildung sollte darauf geachtet werden, dass das Ufer in beschattete und nicht beschat-

tete Uferabschnitte unterteilt wird. Eine differenziertere Berücksichtigung der Exposition ist nicht 

notwendig (Abbildung 4-3). 
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Abbildung 4-3: links: Setzen von Abschnittsgrenzen aufgrund eines Wechsels der Exposition; 
rechts: Detail des nördlich exponierten Ufers. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Bäume zu 
einer Beschattung führen und an dem Abschnitt kein Röhricht wächst, angrenzend nach Ost und 
West ist Röhricht zu erkennen (Pinnower See) 

 

Von besondere Bedeutung, in Bezug auf die Homogenität, sind die Schadstrukturen der Flach-

wasser- und Uferzone (weniger relevant auch die der Umfeldzone). In der Flachwasser- und Ufer-

zone bestimmt die maximal schªdlichste Struktur die Klasse (Bewertung nach dem Ăworst caseñ-

Prinzip). Hier sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass ein Abschnitt, der eine Schadstruktur 

enthält, die eine schlechte Klasse bedingt, nicht unnötig weit ausgedehnt wird (Abbildung 4-4, 

Abbildung 4-5). 

 

Abbildung 4-4: Festlegung der Abschnittsgrenzen unter Berücksichtigung der Homogenität der 
Strukturen der Flachwasserzone (Beispiel: Tegeler See) 
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Abbildung 4-5: Setzen der Abschnittsgrenzen aufgrund eine Änderung der Nutzung (Pinnower 
See); links: mit eingeblendeten Zonen; rechts: ohne Zonen 

 

Grundsätzlich gilt, dass ein neuer Abschnitt gebildet werden soll, sobald die Schadstruktur so 

wechselt, dass sich die Klasse um eine Stufe ändert. Überwiegen über eine größere Strecke 

relativ günstige Strukturen, ist darauf zu achten, dass der Abschnitt nicht durch eine einzelne 

Schadstruktur abgewertet wird. In diesem Fall ist ein eigener Abschnitt zu bilden.  

Ein Abschnitt sollte mindestens 100 m und höchstens 1.000 m lang sein. Somit erfolgt auch bei 

homogenen Verhältnissen alle 1.000 m ein Abschnittswechsel. Bei starken Einbuchtungen ï die 

vor allem bei künstlichen Seen oder im Bereich von Deltas auftreten ï kann es sinnvoll sein, 

Abschnittsgrenzen zu setzen, die länger als 1.000 m sind (Abbildung 4-6). Abschnitte kleiner als 

100 m werden an Zu- und Abläufen von Seen gebildet. Zu- und Abläufe stellen ab einer Breite 

von 50 m einen eigenen Abschnitt dar. Ein solcher Abschnitt hat keine Flachwasser-, Ufer- und 

Umfeldzone und wird auch nicht klassifiziert. Auch bei Inseln kann es unter Umständen sinnvoll 

sein, kleinere Abschnitte zu bilden.  

 

 

Abbildung 4-6: links: Abschnitte die höchstens 1.000 m lang sind; rechts: Abschnitte die länger 
sind als 1.000 m (Beispiel: Goitzschesee) 
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Beispiel für die Abschnittsbildung nach Homogenität (Pinnower See): 

   

Abbildung 4-7: links: Setzen der Abschnittsgrenze aufgrund einer Änderung des Bodens; rechts: 
Korrektur der Abschnittsgrenze (nach Westen) aufgrund der Schadstrukturen der Flachwasser-
zone (Steganlage) 

   

Abbildung 4-8: Bestimmung der Neigung. links: landseitig, 8 m-Höhenlinie und landseitiger 30 m-
Puffer; schneidet die Linie den Puffer, handelt es sich um ein steiles Ufer; rechts: seeseitig, Tie-
fenlinien mit selektierter 8 m-Tiefenlinie (hellblau) und seeseitiger 30 m-Puffer; rot markiert: Stel-
len, an denen die Tiefenlinie den Puffer schneidet 

Auffällig ist, dass bei einem Wechsel des Bodens auch ein Wechsel der Neigung stattfindet (Ab-
bildung 4-7, links und Abbildung 4-8, links) 

Seeseitig ragt die 8 m-Tiefenlinie an 2 kleinen Stellen in den seeseitigen 30 m-Puffer (Abbildung 

4-8). Diese beiden Stellen werden allerdings als Messungenauigkeit behandelt und somit nicht 

weiter berücksichtigt. Die seeseitige Neigung spielt bei der Abschnittsbildung im Falle des Pinno-

wer Sees somit keine Rolle. 
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Tabelle 4-2: Ber¿cksichtigung von ĂZwangspunktenñ bei der Abschnittsbildung 

Abschnittswechsel notwendig, 

ĂZwangspunktñ 

 Abschnittswechsel nicht notwendig 

Steg befindet sich in Röhrichtgürtel vs. Steg befindet sich woanders (z.B. Badestelle) 

Nordexposition vs. andere Exposition 

Schadstruktur in FWZ oder UFZ (Ăworst caseñ-

Prinzip) 

vs. Schadstruktur in UMZ (flächengewichtete Klassi-

fikation) 

Veränderung der Bodenart, wodurch der See-

ufertyp wechselt 

vs. Veränderung der Bodenart, die keinen Einfluss 

auf den Seeufertyp hat 

Veränderung der Neigung, wodurch der See-

ufertyp wechselt 

vs. Veränderung der Neigung, die keinen Einfluss 

auf den Seeufertyp hat 

 

4.1 Abschnittsbildung bei Inseln 

Inseln können ab einem Umfang von 200 m geteilt werden. Grundsätzlich gelten die gleichen 

Regeln, wie für das Festland. 

Um eine Insel als solche zu charakterisieren, muss sie sich klar vom Ufer abheben; sie muss 

eigenständig sein, einen eigenen Charakter haben. Als Regel kann festgelegt werden, dass In-

seln, die keinen eigenen Flachwasserbereich haben, nicht als Insel zu werten sind. Sind sie über 

den Flachwasserbereich (der Bereich bis zu 1 m Tiefe) mit dem Ufer des Festlandes verbunden, 

werden sie diesem zugeordnet. Die Insel hat in diesem Fall eher den Charakter einer Halbinsel 

(Abbildung 4-9). 

Auch in anderen Fällen ï wenn es sich z.B. um ein Bauwerk mit dem Charakter einer Insel handelt 

ï sollte die Struktur ggf. nicht als eigenständige Insel gewertet werden. Liegt ein solches Bauwerk 

im Flachwasserbereich eines Uferabschnittes, kann es als Schadstruktur charakterisiert werden 

(Abbildung 4-10).  

 

 

Abbildung 4-9: Insel, die im Verfahren nicht als solche gewertet wird, da sie über den Flachwas-
serbereich mit dem Ufer verbunden ist (rechts: mit gesetzten Abschnittsgrenzen) (Chiemsee) 
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Abbildung 4-10: Insel mit dem Charakter eines Bauwerkes 

 

4.2 Teilen der Zonen anhand der Abschnittsgrenzen 

Nachdem die Abschnittsgrenzen festgelegt wurden, werden der Seeumring, die Flachwasser-, 

Ufer- und Umfeldzone anhand der Grenzen geteilt (Abbildung 4-11). Der geteilte Seeumring ist 

der Datensatz, der später in die Datenbank überführt wird. Dabei ist es nötig, dass der Datensatz, 

der die Seeumring Abschnitte beinhaltet, ganz bestimmte Attribute enthält (siehe Kapitel 7). 

 

 

Abbildung 4-11: Flachwasser- Ufer- und Umfeldzone mit Abschnittsgrenzen (Pinnower See) 
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4.3 Nummerieren der Abschnitte 

Um die neu entstandenen Anschnitte eindeutig ansprechen zu können, wird den einzelnen Ab-

schnitten eine Id zugewiesen. Hierbei handelt es sich um eine fortlaufende Nummer, die am nörd-

lichsten Abschnitt mit 1 beginnt und im Uhrzeigersinn aufsteigt. Es ist darauf zu achten, dass der 

Zahlenwert der Id der drei Zonen eines Uferabschnittes (Flachwasser- Ufer- und Umfeldzone) 

und des zugehörigen Teils der Uferlinie identisch ist. 

Die Abschnitte von Inseln werden nachfolgend den Abschnitten, die an das Festland grenzen, 

fortlaufend nummeriert. Dabei wird am nördlichsten Abschnitt begonnen und entgegen dem Uhr-

zeigersinn verfahren. Sind mehrere Inseln vorhanden, wird mit der größten (der mit dem längsten 

Ufer) begonnen. 

 

5 Bestimmung des Seeufertyps 

Der Seeufertyp eines Abschnitts bezieht sich auf den Referenzzustand der Merkmalsausprägung. 

Dieser Zustand entspricht ï im Sinne der EU-WRRL ï dem potenziell natürlichen Zustand. Die 

Seeufertypen unterscheiden sich bzgl. der Neigung und des Substrates. 

 

5.1 Bestimmung des Substrates 

Die Substrat-, bzw. die Bodenart, die das Ufer maßgeblich beeinflussen, sind anhand von Geo-

daten, insbesondere Bodenkarten verschiedener Maßstäbe, unter Umständen aber auch auf 

Grundlage der geologischen Karte oder anderen Informationsquellen, zu bestimmen. Die Bestim-

mung des Substrates erfolgt für die Ufer- und Umfeldzone.  

Zur Bestimmung des Seeufertyps werden die Substrate folgenden Gruppen zugeordnet: Sand, 

bindiges Substrat, Torf, Kies/Grus, Schutt/Geröll, Fels. 

Ist eine Vor-Ort Begehung geplant, sollte unbedingt auch das Substrat bzw. die Bodenart über-

prüft werden. Diesbezügliche Geodaten sind ï vor allem im Uferbereich ï häufig ungenau. Eine 

Vor-Ort Überprüfung kann eine sinnvolle Ergänzung sein. 

 

5.2 Bestimmung der Neigung 

Es werden flache bis mittelsteile und steile Ufer unterschieden. Flache bis mittelsteile Ufer haben 

einen Neigungswinkel von < 15° (26,8 %). Der Neigungswinkel steiler Ufer ist dementsprechend 

Ó 15°. Die Neigung wird für einen Bereich von 30 m vom Ufer landeinwärts bestimmt. Die Neigung 

wird mit Hilfe einer GIS-Analyse ermittelt. Hier wird der Seeumring mit 30 m landeinwärts gepuf-

fert. Dieser Puffer wird anhand der Abschnittsgrenzen geteilt. Aus dem DGM werden Konturlinien 

im Abstand von 1 m erzeugt. Die 8 m-Linie wird selektiert (tan15 * 30 m = 8,04 m). Diese Linie 

wird mit dem Puffer verschnitten. Wenn diese Linie in den 30 m Bereich hineinreicht, entsteht 

Hintergrunddokument S. 22ff. 

Technischer Bericht S. 9f. (Tabelle 3-2) 
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eine Fläche (oder mehrere Teilflächen). Ist eine solche Fläche vorhanden, handelt es sich um ein 

steiles Ufer (Abbildung 5-1). Um daten- bzw. rechenbedingte Fehler auszuschließen, muss diese 

Fläche (bzw. die Summe der Teilflächen) mindestens 1 % der Fläche des gesamten Pufferab-

schnittes einnehmen.  

 

 

Abbildung 5-1: Geometrien zur Bestimmung der Neigung im landseitigen Bereich (Pinnower See) 

 

Die seeseitige Neigung wird auf vergleichbare Weise bestimmt. Auch hier gilt ein Ufer ab einer 

Neigung Ó 15° als steil. Schneidet die 8 m-Tiefenlinie den seeseitigen 30 m-Puffer, gilt der Ab-

schnitt, der derartige Flächen enthält, als steil. Auch hier sollte die Fläche ï um daten- bzw. re-

chenbedingte Fehler auszuschließen ï mindestens 1 % der Fläche des gesamten Abschnittes 

einnehmen. 

Wenn ein Uferabschnitt nach einer der beiden oder beiden Varianten steil ist, handelt es sich um 

ein steiles Ufer. 

Aufgrund des Substrates und der Neigung werden 8 Seeufertypen unterschieden (Tabelle 5-1, 

siehe auch Steckbriefe im Anhang). Kombinationsmöglichkeiten, die in der Tabelle nicht genannt 

sind, werden einem Seeufertyp zugeordnet. Dabei hat das Substrat Priorität. So kann Seeufertyp 

A (Flaches bis mittelsteiles Sandufer) unter Umständen auch ein steiles Ufer haben. 

 

Tabelle 5-1: Die 8 Seeufertypen mit Kürzel, zugehörigem Substrat und Neigung 

Seeufertyp Kürzel Substrat Neigung 

flache bis mittelsteile Sandufer  A Sand flach bis mittelsteil (Ò 15°) 

flache bis mittelsteile Ufer bindiger Böden  B bindiges Substrat flach bis mittelsteil (Ò 15°) 

Moorufer  C Torf flach bis mittelsteil (Ò 15°) 

flache bis mittelsteile Kiesufer  D Grus/Kies flach bis mittelsteil (Ò 15°) 

steile Ufer bindiger Böden  E bindiges Substrat steil (> 15°) 

steile Grus-/Kiesufer  F Grus/Kies steil (> 15°) 
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steile Schutt-/Geröllufer  G Schutt/Geröll steil (> 15°) 

Felsufer  H Fels steil (> 15°) 

nicht bestimmbar Der Seeufertyp kann nicht bestimmt werden 

 

 

6 Klassifizierung der Abschnitte 

Die Klassifizierung erfolgt äquivalent zur bekannten 5-stufigen Skala (Quality Status Code) ent-

sprechend dem Anhang V der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (Tabelle 6-1). Sie erfolgt zu-

nächst separat für jeden Seeuferabschnitt und jede Zone. Dabei kommen in jeder Zone andere 

Klassifizierungskriterien zum Tragen (Tabelle 6-2). Zu- und Abflüsse Ó 50 m werden nicht klassi-

fiziert (Abbildung 6-1). 

 

Tabelle 6-1: Klassifizierung nach der 5stufigen Skala 

Klasse Beschreibung 

1 
unverändert bis sehr gering verändert (bzw. unbeeinträchtigt bis sehr gering beeinträchtigt 

für künstliche Seeufer) 

2 gering verändert (bzw. gering beeinträchtigt für künstliche Seeufer) 

3 mäßig verändert (bzw. mäßig beeinträchtigt für künstliche Seeufer) 

4 stark verändert (bzw. stark beeinträchtigt für künstliche Seeufer) 

5 
sehr stark bis vollständig verändert (bzw. sehr stark bis vollständig beeinträchtigt für künstli-

che Seeufer) 

999 Klassifizierung nicht möglich 

 

Tabelle 6-2: Klassifizierungskriterien der einzelnen Zonen 

Flachwasserzone Veränderung des Röhrichts (Kriterium A1) 

Schadstrukturen (Kriterium A2) 

Uferzone Uferverbau (Kriterium B1) 

Schadstrukturen (Kriterium B2) 

Umfeldzone Landnutzung (Kriterium C1) 

 

Hintergrunddokument S. 50ff. 

Technischer Bericht S. 16f. (Tabelle 3-3), 20f. (Tabelle 3-4), 24ff. (Tabelle 3-5)  
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Abbildung 6-1: Zu- und Abflüssen breiter als 50 m werden nicht klassifiziert; farblich grau gekenn-
zeichnet (Müggelsee) 

 

6.1 Klassifizierung der Flachwasserzone 

6.1.1 Klassifizierung des Röhrichts (Kriterium A1) 

Eine etwaige Veränderung der Ausbreitung des Röhrichts ist ein wichtiger Indikator für hydromor-

phologische Stressoren. Entsprechend wird dieses Kriterium auch in allen gängigen Verfahren 

zur Bewertung oder Klassifizierung der Seeufer erhoben (IGKB 2009, INFORMUS 2004, 

OSTENDORP et al. 2008, ROWAN et al. 2006, 2012, SILGARDI et al. 2010). Röhrichte sind für die 

Beschaffenheit des Ufers von großer Bedeutung. Sie Ăsind ein wirksamer mechanischer Ufer-

schutz, da sie die Wellen bremsen und brechen. Sie sind ein wirksamer Puffer zwischen Ufer und 

Wasser, da sie den diffusen Stoffeintrag in den See vermindern. Durch mikrobielle Stoffwechsel-

prozesse im Röhrichtbestand werden die Nährstoffe Phosphor und Stickstoff teilweise zurückge-

halten. Als Laichplªtze und als āKinderstubeó erfüllen sie eine bedeutende Funktion für die Erhal-

tung der Fischbeständeñ (TEIBER-SIEßEGGER 2009, S. 21; siehe auch HENDRICH 2003 zit. nach 

LEHMITZ 2010). 

Die Klassifizierung des Röhrichts erfolgt über eine Beurteilung des Röhrichtbestandes anhand 

von Schadbildern und Lücken (Tabelle 6-3). Wesentlich zur Klassifizierung des Röhrichts ist die 

Ausbildung einer homogenen Fläche. Ist auf der gesamten Länge eines Abschnittes das Röhricht 

als homogenes Band ausgebildet, wird Klasse 1 vergeben ï auch wenn der Bestand nicht sehr 

groß oder relativ licht ist (z.B. bei natürlicherweise oligo-mesotrophen Gewässern). Bei lücken-

haftem Vorkommen oder dem Fehlen, sind entsprechend schlechtere Klassen zu vergeben. 

 

 

Hintergrunddokument S. 53ff. 

Technischer Bericht S. 16f. (Tabelle 3-3) 
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Tabelle 6-3: Qualitative Beurteilung der Röhrichtausbildung 

Ausbildung des Bestandes Klasse 

homogener Bestand 1 

  

 

weitgehend homogen, vereinzelt Lücken/Auflichtungen 2 

  

Pinnower See (MV) 

Windebyer Noor (SH) 

Pinnower See (MV) 
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inhomogen, deutliche Lücken mit mind. 10 m Breite 3 

 

vereinzelte Bestände 4 

 

 

 

Windebyer Noor (SH) 

Pinnower See (MV) 

Pinnower See (MV) 
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kein Röhricht 5 

 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Röhricht in der gesamten Flachwasserzone, also bis 

zu einem Bereich von einem Meter Tiefe, vorkommen sollte und nicht nur als einheitliches Band. 

Da Tiefenvermessungsdaten gerade im Uferbereich aber häufig sehr ungenau sind, wird davon 

abgesehen, die Klassifizierung auf dieser Grundlage durchzuführen. Dennoch sollten alle vor-

handenen Daten gesichtet und interpretiert werden. Unter Umständen kann das Ergebnis 

dadurch präzisiert werden. 

Als Datengrundlage für die Abschätzung des Zustandes wird ein möglichst aktuelles Luftbild ver-

wendet (im Idealfall liegt der Klassifizierung der Zeitpunkt bzw. die Jahreszeit mit der größten 

Röhrichtausdehnung zugrunde). Häufig sind Luftbilder im Frühjahr aufgenommen, wo sich die 

genaue Ausdehnung des Röhrichts schwer beurteilen lässt. Zudem kann es schwierig sein, Röh-

richt aufgrund von z.B. überhängender Vegetation auf dem Luftbild zu erkennen. Ebenso kann 

eine sehr schmale Röhrichtzone häufig nur sehr schlecht beurteilt werden. Zusätzliche Informati-

onen aus Röhrichtkartierungen oder andere Daten können bei der Beurteilung helfen. 

Kann das Röhricht nicht sicher klassifiziert werden, ist eine Vor-Ort-Überprüfung vorzunehmen 

oder das Kriterium bleibt bei der Klassifizierung unberücksichtigt.  

 

Einschränkungen ï Ausnahmen ï Besonderheiten  

Prinzipiell gilt, dass Röhricht bei der Klassifizierung nur dann berücksichtigt wird, wenn es auch 

vorkommen sollte. Im Folgenden werden einige Faktoren genannt, die dazu führen können, dass 

Röhricht natürlicherweise fehlt. Röhricht, das natürlicherweise fehlt, sollte das Klassifizierungser-

gebnis nicht negativ beeinflussen. 

Ein natürlicher limitierender Faktor der Röhrichtausbildung ist die Beschattung. Aus diesem 

Grund wird lückiges oder fehlendes Röhricht (ab Klasse 2) an beschatteten Ufern bei der Klassi-

fizierung nicht berücksichtigt. Ungeschädigte Röhrichtbestände (Röhricht mit Klasse 1) fließen in 

die Klassifizierung ein (Abbildung 6-3). 

Die Beschattung kann mit Hilfe der Exposition ermittelt werden. Die Exposition wird anhand der 

Geokoordinaten von Abschnittsanfang und -ende ermittelt. Die Exposition eines Abschnittes ent-

Pinnower See (MV) 



Uferstrukturelle Gesamtseeklassifizierung (Übersichtsverfahren) 

Kartieranleitung (2019) 

Seite 26 von 69 

 

spricht der Abschnittssekanten ï also der Geraden, die den Anfangs- und Endpunkt des Abschnit-

tes schneidet (Abbildung 6-2). Nordexponierte Ufer sind potentiell beschattete Ufer (Tabelle 6-4). 

Erkennbare Wälder oder Gehölzstrukturen (ggf. auch Verschattung durch steile Ufer und derglei-

chen) können zu einer natürlichen Beschattung führen (Bei der Klassifizierung des Röhrichts soll 

nur die natürlicherweise vorkommende Beschattung berücksichtigt werden. Eine Beschattung 

durch z.B. Bauwerke wirkt nicht einschränkend bzgl. der Klassifizierung). Bei einem nördlich ex-

ponierten Ufer muss es sich aber nicht zwingend um ein beschattetes Ufer handeln. Sind keine 

weiteren Strukturen, wie z.B. Bäume, vorhanden, sollte die Sonneneinstrahlung ausreichend 

sein, damit sich ein Röhrichtbestand entwickeln kann. Die Exposition ist in diesem Fall nicht re-

levant und das Klassifizierungsergebnis des Röhrichts sollte berücksichtigt werden. 

 

 

Abbildung 6-2: Exposition der Abschnitte (Bützower See) 
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Tabelle 6-4: Ermittlung der Exposition und der möglichen Beschattung eines Uferabschnittes 

Exposition (in °) Exposition potenzielle Beschattung 

> 0 - 15°, > 345 - 360° N beschattet 

> 15 - 45° NNO beschattet 

> 45 - 75° ONO teilbeschattet 

> 75 - 105° O teilbeschattet 

> 105 - 135° OSO teilbeschattet 

> 135 - 165° SSO unbeschattet 

> 165 - 195° S unbeschattet 

> 195 - 225° SSW unbeschattet 

> 225 - 255° WSW teilbeschattet 

> 255 - 285° W teilbeschattet 

> 285 - 315° WNW teilbeschattet 

> 315 - 345° NNW beschattet 

 

Auch ein Steilufer und eine damit zusammenhängende sehr schmale oder fehlende Flachwas-

serzone kann als ein natürlich limitierender Faktor für die Ausbildung des Röhrichts gelten (Ab-

bildung 6-3). So wird häufig beschrieben, dass Röhricht nicht zum Referenzzustand eines Stei-

lufers gehört (vgl. z.B. TEIBER-SIEßEGGER 2009, S. 21). Auch wenn im vorliegenden Verfahren  

ï rein rechenbedingt ï eine Flachwasserzone mit einer Breite von 5 m angenommen wird, muss 

diese in der Realität nicht vorhanden sein. Der Kartierer hat abzuschätzen, ob das Fehlen des 

Röhrichts auf das fast vollständige Fehlen einer Flachwasserzone zurückzuführen ist und eine 

entsprechende Bewertung vorzunehmen. 

Die Ausbildung des Röhrichts wird außerdem bei der Klassifizierung der Flachwasserzone nur 

dann berücksichtigt, wenn ï im Falle von geschädigtem Röhricht ï auch Schadstrukturen vorhan-

den sind, die die Schädigung des Röhrichts verursacht haben könnten (Abbildung 6-3). Diese 

Schadstrukturen können sich in der Flachwasserzone, der Uferzone oder auch der Umfeldzone 

befinden. Unter Umständen können die Schadstrukturen bzw. der schädigende Einfluss auch 

nicht am Luftbild erkennbar sein ï wenn es sich z.B. um eine Schädigung durch Wellen aufgrund 

von Schiffsverkehr handelt (GABEL et al. 2008, 2012; OSTENDORP et al. 1995). Der Kartierer hat 

anhand der ihm zur Verfügung stehenden Informationen einzuschätzen, ob das Röhricht schädi-

genden Einflüssen ausgesetzt ist bzw. war oder ob es natürlicherweise fehlt. 
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Abbildung 6-3: Ablaufschema zur Klassifizierung des Röhrichts 

 

6.1.2 Klassifizierung der Schadstrukturen (Kriterium A2) 

Als weiteres Kriterium hydromorphologischer Belastung werden mögliche Schadstrukturen im Be-

reich der Flachwasserzone berücksichtigt. Die Schadstrukturen werden anhand eines aktuellen 

Luftbildes ermittelt.  

Den einzelnen Schadstrukturen können die Klassen 1 bis 5 zugeordnet werden. Die Zuordnung 

einer Schadstruktur zu einer Belastungsklasse erfolgt nach der zu erwartenden hydromorpholo-

gischen Belastung, welche die damit zusammenhängende anthropogene Nutzung verursacht 

(Tabelle 6-5). 

Die Klasse des Abschnittes entspricht der Klasse der schädlichsten Struktur (Ăworst caseñ-Prin-

zip) (Formel 1). 

 

)( STFW IPMaxIP =  

Ὅὖ  Klasse des Abschnittes der Flachwasserzone 

Ὅὖ Klasse der Schadstruktur 

Formel 1: Formel zur Bestimmung  der Klasse des Abschnittes der Flachwasserzone
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Tabelle 6-5: Auflistung der Schadstrukturen der Flachwasserzone mit zugehöriger Klasse und Beschreibung (inkl. der ökomorphologischen 
Relevanz) (Schadstrukturenkatalog) 

Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

keine Schadstrukturen 
1 

Die Strukturen und Bedingungen in dem zu klassifizierenden Abschnitt entspre-

chen vollständig oder nahezu vollständig den Referenzbedingungen. 

Einzelbojen, Pontons, Reuse, andere Einzelobjekte gerin-

ger Ausdehnung 

 

(Bootsliegeplatz, der aber wahrscheinlich nur gelegentlich 

benutzt wird (Insel)  

2 

Im Uferabschnitt befindet sich ein einzelnes Objekt geringer Ausdehnung. Die-

ses Objekt ist ein Hinweis darauf, dass eine Nutzung in geringem Ausmaß statt-

findet. 

Bootsliegeplatz 

 

2 

Im Uferabschnitt befindet sich ein Bootsliegeplatz. Das ist ein Hinweis darauf, 

dass in geringem Maße Bootsverkehr stattfindet. Dieser Verkehr verursacht z.B. 

Wellen oder stört bzw. schädigt das Ufer auf andere Art und Weise. 

Pinnower See (MV) 

Pinnower See (MV) 



Uferstrukturelle Gesamtseeklassifizierung (Übersichtsverfahren) 

Kartieranleitung (2019) 

Seite 30 von 69 

 

Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

sonstige Schadstruktur der Klasse 2 
2 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

kleine Badestelle, Badebucht oder eine andere durch 

Schadeinwirkung vegetationsfreie Fläche auf anstehen-

dem Material 

 

3 

Eine kleine Badestelle oder Badebucht ist ein Hinweis darauf, dass Publikums-

verkehr stattfindet. Dadurch wird das Röhricht geschädigt und das Substrat ver-

ändert. Auch andere Habitate und Lebensräume für Tiere und Pflanzen werden 

durch den Badebetrieb beeinträchtigt oder zerstört. 

Eine solche Stelle muss nicht immer durch Badebetrieb entstehen, z.B. stört 

eine Stelle zum Angeln oder ein Bereich der als Viehtränke genutzt wird das 

Ufer auf ªhnliche Weise. ĂDurch Schadeinwirkung vegetationsfreie Flªcheñ ist 

ein Sammelbegriff für eine Nutzung, die eine kleinräumige Störung vorrangig der 

Vegetation und des Bodens verursacht. 

Einzelstege 

 

3 

Einzelstege sind ein Hinweis darauf, dass Bootsverkehr stattfindet. Dieser Ver-

kehr verursacht z.B. Wellen oder stört bzw. schädigt das Ufer auf andere Art und 

Weise. 

Der Steg als Bauwerk verändert die Morphologie des Ufers. Habitate des Refe-

renzzustandes werden verändert oder zerstört. Häufig findet sich an Stegen 

auch Uferverbau, der allerdings gesondert aufgenommen wird (siehe unten). 

Pinnower See (MV) 

Pinnower See (MV) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

sonstige Schadstruktur der Klasse 3 

 

3 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

größere Badestelle, Strand 

 

4 

Eine Badstelle wird ab einer Größe von ca. 25 m als groß bezeichnet. Je größer 

die Badestelle ist, umso mehr Menschen benutzen diese. Häufig weitet sich die 

Störung auch auf Bereiche um die Badestelle herum aus (Trampelpfade zum 

Parkplatz, Müll etc.). Geplante, angelegte Badestellen können außerdem mit ei-

ner künstlichen Aufschüttung oder Abtragung des Substrates einhergehen. Die 

ursprünglichen morphologischen Bedingungen des Ufers werden damit deutlich 

verändert. 

Pinnower See (MV) 

Arendsee (ST) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

Einzelstege in größerer Dichte, Steganlagen, Bootshäuser 

 

 

4 

Stege, Steganlagen und Bootshäuser sind ein Hinweis darauf, dass zunehmend 

Bootsverkehr stattfindet. Dieser Verkehr verursacht z.B. Wellen oder stört bzw. 

schädigt das Ufer auf andere Art und Weise. Von einer Steganlage spricht man 

ab einer Kapazität für mindestens 5 Boote. 

Stege, Steganlagen und Bootshäuser verändern als Bauwerke die Morphologie 

des Ufers. Habitate des Referenzzustandes werden verändert oder zerstört. 

Häufig findet sich an diesen Bauwerken auch Uferverbau, der allerdings geson-

dert aufgenommen wird (siehe unten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veränderungen mit Auswirkungen auf das Relief (Abgra-

bung, Aufschüttung), Auskofferungen um Stege 4 

Durch Veränderungen am Relief werden die morphologischen Bedingungen di-

rekt geändert. Solche Eingriffe sind massiv und führen zu einer nachhaltigen 

Zerstörung oder Schädigung des Lebensraumes. 

sonstige Schadstruktur der Klasse 4 
4 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

Pinnower See (MV) 

Kochelsee (BY) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

Hafenanlagen, sonstige komplexe Objekte/Anlagen 

 

5 

Eine Hafenanlage oder ein sonstiges komplexes Objekt sind ein Hinweis auf 

eine massive Störung. Hier findet in großem Ausmaß Schiffsverkehr statt. Die 

Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen sind deutlich beeinträchtigt.  

uferlinienverändernde Einbauten, uferparallele Überbau-

ung der FWZ 

 

5 

Eine Veränderung des Verlaufs der Uferlinie stellt eine deutliche Veränderung 

der morphologischen Verhältnisse dar. Jede Bebauung des Ufers vermindert die 

Möglichkeit der Durchwanderbarkeit für Organismen und beeinflusst somit deren 

natürliches Verhalten (s. u.). 

Windebyer Noor (SH) 

Arendsee (ST) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

erkennbare Fahrrinnen für die Schifffahrt (mit Seezeichen 

begrenzt oder morphologisch erkennbar) 

 

5 

Sind Fahrrinnen erkennbar, ist das ein Anzeichen dafür, dass in großem Maße 

Schiffsverkehr stattfindet. Mit diesem Schiffsverkehr sind große Auswirkungen 

auf die Hydromorphologie und andere Umweltparameter verbunden. 

sonstige Schadstruktur der Klasse 5 
5 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

Fleesensee (MV) 
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Einschränkungen ï Ausnahmen ï Besonderheiten  

Hat der Bearbeiter begründete Annahmen, bestimmte Schadstrukturen anders zu klassifizieren 

als vorgesehen ï dies kann insbesondere der Fall sein, wenn zusätzliche Informationen zur Ver-

fügung stehen ï hat er die Klassifizierung nach bestem Wissen durchzuführen und die zugrun-

deliegenden Annahmen zu dokumentieren. Der Bearbeiter kann Strukturen, welche nicht vom 

Schadstrukturenkatalog abgedeckt werden, eigenständig klassifizieren. So sind z.B. Stegreste 

nicht unbedingt als Einzelsteg zu klassifizieren, da die hydromorphologische Belastung des Ufers 

als gering einzuschätzen ist. Gegebenenfalls ist zur Beurteilung der Schadeinwirkung einer Struk-

tur eine Vor-Ort-Überprüfung notwendig. Auch wenn Objekte am Luftbild nicht eindeutig zuzuord-

nen sind, können Vor-Ort-Aufnahmen eine Ergänzung darstellen. 

 

6.1.3 Berechnung der Klasse eines Abschnitts der Flachwasserzone 

Die Klassifizierungsergebnisse des Röhrichts und der Schadstrukturen werden nach dem Ăworst 

caseñ-Prinzip zu einer Klasse für einen Abschnitt der Flachwasserzone zusammengeführt. Das 

heißt, aus der schlechtesten Klasse der Teilkomponenten ergibt sich die Klasse des Abschnittes. 

Diese Vorgehensweise wird damit begründet, dass der Schwerpunkt des Verfahrens auf der Iden-

tifikation hydromorphologischer Belastungen liegt.  

Aus der Klassifizierung der einzelnen Abschnitte kann eine Klasse für die gesamte Flachwasser-

zone ermittelt werden. Zu diesem Zweck wird aus den Klassen der einzelnen Abschnitte ein län-

gengewichteter Mittelwert gebildet. 

 

6.2 Klassifizierung der Uferzone 

6.2.1 Klassifizierung des Uferverbaus (Kriterium B1) 

Durch Uferverbau wird der Kontakt zwischen terrestrischem und aquatischem Bereich unterbro-

chen. Zum einen wird dadurch der Wasseraustausch zwischen See und dem umgebenden Land 

verhindert, zum anderen wird die Durchwanderbarkeit für Organismen stark eingeschränkt bzw. 

verhindert. Durch einen Verbau des Ufers können ganze Teilpopulationen ausgelöscht werden 

(OSTENDORP 2014, S. 97). Zumindest werden Lebensräume beeinträchtigt und zerstört. Bei den 

neu geschaffenen Uferbauwerken handelt es sich um Ăgewªsseruntypische Ersatzbiotopeñ 

(LAWA 2000, S. 126). ĂNur wenige Arten sind in der Lage, sich den neu geschaffenen Lebens-

raum der Ufermauer zu erschließen (z.B. bestimmte Moos- und Blütenpflanzen- sowie Nagerar-

ten), und dies auch nur dann, wenn die Mauer aus Blocksteinen besteht, eine relativ ungleichmä-

ßige Oberfläche besitzt oder nicht ausgefugt oder schadhaft istñ (OSTENDORP 2014, S. 94). Selbst 

wenn das Bauwerk von bestimmten Organismen in einer bestimmten Form genutzt werden kann, 

handelt es sich um ein Habitat, das nicht den Habitaten des Referenzzustandes entspricht. 

Hintergrunddokument S. 57f. 

Technischer Bericht S. 20f. (Tabelle 3-4) 
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Ein Ufer wird immer dann verbaut, wenn die Gefahr besteht, dass das Ufer durch die Aktivitäten 

des Gewässers verlegt wird und dies vom Menschen nicht gewollt ist. Häufig findet sich Uferver-

bau daher in Kombination mit anderen Bauwerken. Dies sind z.B. Bauwerke direkt am Ufer, wie 

Stege oder Bootshäuser aber auch weiter entfernt liegende Bauwerke, wie uferparallele Straßen, 

deren Stabilität durch einen Uferverbau gesichert werden soll. 

Die Beeinträchtigung durch den Uferverbau unterscheidet sich je nach Art oder Zustand des Ver-

baus. Die negative Auswirkung in Bezug auf die hydromorphologische Belastung ist umso gerin-

ger, je durchlässiger und strukturreicher die Verbauung ist (TEIBER-SIEßEGGER 2009, S. 25). Da-

her werden zunächst ï je nach Material und Zustand ï Werte vergeben, die ein Maß für den 

schädigenden Einfluss darstellen (TVB). Je größer dieser Wert ist umso größer ist der schädigende 

Einfluss (Tabelle 6-6). Kann die Art des Verbaus und der damit verbundene schädigende Einfluss 

nicht bestimmt werden, ist ein Wert von 1 anzunehmen. 

 

Tabelle 6-6: Wert für den schädigenden Einfluss (TVB), abhängig von Material und Zustand des 
Uferverbaus und der damit verbundenen ökomorphologischen Relevanz 

Material 

Zustand 

Metall, Beton, 

Kunststoff 

Stein Holz Ingenieurbiologi-

scher Verbau 

geschlossener 

Verbau 

1 0,8 0,6 0,4 

offener Verbau 0,8 0,6 0,4 0,2 

stark verfallener 

Verbau 

0,6 0,4 0,2 0 

Zustand und Material des Verbaus nicht bestimmbar: 1 

 

Der Einfluss von Bauwerken aus Metall, Beton und Kunststoff wird als am schädlichsten ange-

nommen, da es sich hier um naturferne (im Sinne von zur Habitatbildung ungeeignete) Materia-

lien handelt. Zudem sind sie sehr starr und widerstandsfähig, was einen deutlich negativen Ein-

fluss auf die Verzahnung des Gewässers mit dem Umland hat. Verbau aus Stein oder Holz ent-

spricht eher den Verhältnissen an einem natürlichen Ufer. Holz hat aus einer ökomorphologi-

schen Sicht zudem den Vorteil, dass es ï im Vergleich zu den anderen Materialien ï am schnells-

ten zerfällt und das Ufer damit weniger stark beeinflusst. Die Schadwirkung von ingenieurbiologi-

schem Uferverbau wird als am geringsten eingeschätzt, da der Erosionsschutz hier auf natürliche 

Weise geschieht. Unter ingenieurbiologischem Verbau ist ein Verbau mit lebendem Material zu 

verstehen. 

In Bezug auf die Durchgängigkeit bzw. die Durchwanderbarkeit für Organismen ist der Zustand 

von besonderer Bedeutung. Unter geschlossenem Verbau werden Bauwerke zusammengefasst, 

die sich durch eine glatte, verfugte Oberfläche auszeichnen. Sie bieten den meisten Organismen 

keinerlei Halt und behindern somit immens die Durchgängigkeit. Außerdem verhindert ein solcher 

Verbau, dass sich das Gewässer auf natürliche Art und Weise ausbreiten kann. Geschlossener 

Verbau aus Metall, Beton oder Kunststoff ist als schädigender einzustufen, als geschlossener 

Verbau aus Stein oder Holz. 
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Offene Verbauarten können hingegen, trotz ihrer uferstabilisierenden Wirkung, eine Migration der 

Organismen bis zu einem gewissen Grad gewährleisten. Auch wird die Eigendynamik des Ge-

wässers weniger stark beeinträchtigt als bei geschlossenem Verbau. Dieser offene Verbau, wie 

beispielsweise locker gesetzte Holzpflöcke zur Uferstabilisierung, werden wegen ihrer geringeren 

ökomorphologischen Auswirkung weniger stark negativ bewertet als geschlossener Verbau (vgl. 

auch ZUMBROICH 2016, S. 48f.).  

Als stark verfallen wird Uferverbau bezeichnet, der seine Funktion nicht mehr erfüllt. Die Durch-

wanderbarkeit ist gegeben und das Gewässer ist in seiner Eigendynamik nur sehr gering beein-

trächtigt. Die Situation kommt den Verhältnissen ohne Verbau am nächsten und wird daher am 

wenigsten negativ bewertet (Abbildung 6-4). 

In der Praxis werden unter Umständen auch Mischbauweisen anzutreffen sein. So wird z.B. häu-

fig ingenieurbiologischer Bau mit anderen Verbauarten kombiniert (z.B. eine lockere Steinschüt-

tung mit dazwischen gepflanzten Weiden als Kombination von Tot- und Lebendverbau). In sol-

chen Fällen ist der am stärksten einschränkende Verbau zu klassifizieren (die Steinschüttung mit 

Weiden z.B. als stark verfallene Steinschüttung). 

 

 

Abbildung 6-4: stark verfallener Verbau aus Holz (Warnow) 
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Tabelle 6-7: Beschreibung für verschiedene Formen des Verbaus   

Material 

Zustand 

Metall, Beton, Kunststoff Stein Holz Ingenieurbiologischer Ver-

bau 

geschlosse-

ner Verbau 

- Spundwand (Stahl, Kunst-

stoff) 

- Ufermauer aus Beton 

 

- verfugte Mauer (aus Ziegel, 

Feldstein etc.) 

- Deckwerk aus einer Steinschüt-

tung, die mit Bitumen oder Beton 

verfugt ist 

- dichte Reihe aus Holzpfählen 

- uferparallele Holzplanken 

(Pfahlreihen mit Brettern) 

- 

Offener Ver-

bau 

- Schüttung aus Betonbruch - Steinschüttung (grobes Ge-

steinsmaterial (20-50 cm Durch-

messer) überdeckt Uferböschung) 

- Schüttsteindeckwerk (grobes 

Gesteinsmaterial (20-50 cm 

Durchmesser) durchsetzt Uferbö-

schung) 

- Sicherung des Ufers mit Bruch-

steinen (30-60 cm Durchmesser) 

- als Material kommen Bruch-

steine, Wasserbausteine, Feld-

steine etc. in Frage 

- die Schüttung kann sich in Net-

zen oder Körben (Gabionen) be-

finden 

- ĂDie Böschung ist in einer sol-

chen Menge und von so grobem 

Gesteinsmaterial durchsetzt, wie 

es von Natur aus niemals der Fall 

sein w¿rdeñ (LAWA 2000). 

- Pflöcke mit Rutenflechtwerk  

- uferparallele Holzplanken die 

nicht flächendeckend verbaut 

sind. 

- Auch sogenannter wilder Ver-

bau oder stark wechselnder Ver-

bau wird in diese Klasse einge-

ordnet. 

 

- neuer Verbau 
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Stark verfalle-

ner Verbau 

- Verfall durch: Verrosten des 

Stahls; Abbrüche, Risse im 

Beton 

 

 

 

- für geschlossenen Verbau: Fu-

gen zerfallen 

- für offenen Verbau: wird über-

wachsen 

-für Gabionen: Draht rostet durch 

- Stark verfallener Verbau aus 

Stein zeichnet sich vor allem 

dadurch aus, dass Steine, wenn 

sie eine gewisse Zeit den Einflüs-

sen an einem Seeufer ausgesetzt 

waren, besser von Organismen 

besiedelt werden können als die 

Steine einer frischen Steinschüt-

tung. 

- Holz wird morsch, einzelne 

Pfähle fallen aus, es entstehen  

relativ schnell Lücken 

- etablierter Verbau 
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Die endgültige Klassifizierung des Abschnittes erfolgt dann über die Berechnung eines Indexwer-

tes, der den Einfluss des Uferverbaus beschreibt. Dieser bezieht sowohl die Art des Verbaus, als 

auch dessen Länge im Vergleich zur Abschnittslänge mit ein (EVB, Formel 2). 

Aus diesem Indexwert ergibt sich, je nach Seeufertyp, eine andere Klasse (Tabelle 6-8). Dies 

trägt dem Umstand Rechnung, dass je nach Ufertyp ein Uferverbau unterschiedliche Schadens-

potentiale besitzt. Beispielsweise stellt eine massive Vorschüttung an einem Felsufer (z.B. für 

Uferstraßen) eine geringere Umgestaltung der Morphologie dar, als wenn dies bei einem Sand- 

oder Moorufer erfolgen würde. 

Die Bezugsgrößen Länge und Art des Verbaus werden anhand von aktuellen Luftbildern ermittelt.  

Liegen verschiedene Arten des Verbaus vor, werden alle registriert und verrechnet. 
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ὒ  Uferlänge 

Ὁ  Indexwert zum Einfluss des Uferverbaus 

ὒ  Länge der Verbauung 

Ὕ  Wert für den schädigenden Einfluss (TVB), abhängig von Material und Zustand des 

Uferverbaus 

Formel 2: Berechnung des Anteils verbauter Länge, gewichtet nach der Art des Verbaus (Index-

wert) 

 

Tabelle 6-8: Einordnung des Indexwertes (EVB) je nach Ufertyp mit zugehöriger Klasse 

A B C D E F G H Klasse 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

> 0-5 > 0-10 > 0-5 > 0-10 > 0-10 > 0-10 > 0-10 > 0-40 2 

> 5-40 > 10-50 > 5-40 > 10-50 > 10-50 > 10-50 > 10-50 > 40-70 3 

> 40-70 > 50-80 > 40-70 > 50-80 > 50-80 > 50-80 > 50-80 > 70-95 4 

> 70 > 80 > 70 > 80 > 80 > 80 > 80 > 95 5 

 

Neben der Berechnung, kann die Klasse des Uferverbaus auch per Expertenurteil ermittelt wer-

den. Hierbei wird die ökomorphologische Relevanz der Art und Länge des Verbaus zusammen-

fassend abgeschätzt und klassifiziert (Tabelle 6-9).  

 

 

 



Uferstrukturelle Gesamtseeklassifizierung (Übersichtsverfahren) 

Kartieranleitung (2019) 

Seite 41 von 69 

 

Tabelle 6-9: Klassifizierung des Uferverbaus per Expertenurteil 

Beschreibung Klasse 

Das Ufer ist nicht durch Verbau beeinträchtigt (kein Uferverbau) 1 

Das Ufer ist durch Verbau gering beeinträchtigt (z.B. vereinzelte kurze Abschnitte mit 

Uferverbau) 
2 

Das Ufer ist durch Verbau mäßig beeinträchtigt (z.B. teilweiser Uferverbau aus Beton oder 

Stein oder durchgehender Uferverbau aus Holz oder ingenieurbiologischer Verbau) 
3 

Das Ufer ist durch Verbau stark beeinträchtigt (z.B. durchgehender Uferverbau aus ge-

schütteten Bauwerken) 
4 

Das Ufer ist durch Verbau stark bis vollständig beeinträchtigt (z.B. geschlossener Uferver-

bau aus Beton, Stahl oder Kunststoff) 
5 

Die Beeinträchtigung des Ufers durch Verbau ist nicht bestimmbar 999 

 

Probleme bei der Klassifizierung können dann entstehen, wenn die Uferlinie durch Bäume oder 

Vegetation verdeckt ist. Dann fällt es schwer, Verbauungen auf dem Luftbild zu identifizieren. 

Abhilfe ist dadurch möglich, dass Luftbilder unterschiedlicher Jahreszeiten genutzt werden (Win-

ter und Frühjahr zur Beurteilung von Schadstrukturen und Uferverbau; Sommer und Herbst zur 

Beurteilung des Röhrichts). Auch andere zusätzliche Quellen (ATKIS-Daten, Bemerkungen in 

Makrozooenthos- oder Makrophyten-Probenahmeprotokollen) können genutzt werden. Letztend-

lich ist auch eine Vor-Ort-Überprüfung möglich. 

 

6.2.2 Klassifizierung der Schadstrukturen (Kriterium B2) 

Wie in der Flachwasserzone, so werden auch in der Uferzone die hydromorphologisch relevanten 

Schadstrukturen erfasst (Tabelle 6-2). Objekte, die sich über beide Zonen erstrecken (z.B. eine 

Badestelle, die sich sowohl in der Flachwasser- als auch Uferzone befindet), werden auch in 

beiden Zonen berücksichtigt, da sie sowohl die Flachwasser- als auch die Uferzone beeinflussen.  

Strukturen, die nicht vom Schadstrukturenkatalog abgedeckt werden, werden nach eigenem Er-

messen klassifiziert. Bei der Beurteilung der Strukturen gilt generell ï wie schon für den Bereich 

der Flachwasserzone ï dass Schadstrukturen auch abweichend von den Empfehlungen klassifi-

ziert werden können, wenn begründete Annahmen vorliegen. Die Schadstrukturen werden an-

hand eines aktuellen Luftbildes ermittelt. Die Klasse des Abschnittes entspricht der Klasse der 

schªdlichsten Struktur (Ăworst caseñ-Prinzip) (Formel 3). 

 

)( STUZ IPMaxIP =  

Ὅὖ Klasse des Abschnittes der Uferzone 

Ὅὖ Klasse der Schadstruktur 

Formel 3: Bestimmung der  Klasse der  Schadstrukturen der Uferzone
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Tabelle 6-10: Auflistung der Schadstrukturen der Uferzone mit zugehöriger Klasse und Beschreibung (Schadstrukturenkatalog) 

Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

keine Schadstrukturen 
1 

Die Strukturen und Bedingungen in dem zu klassifizierenden Abschnitt entspre-

chen vollständig oder nahezu vollständig den Referenzbedingungen. 

Mischwald 
2 

Mischwals ist nur z.T. bodenständig (gebietsheimisch1). Damit entspricht die hier 

vorkommende Biozönose nur zum Teil dem Referenzzustand. 

Einzelstege 

 

2 

Einzelstege sind ein Hinweis auf Schiffsverkehr und in Bezug auf die Uferzone 

vor allem auf versiegelte Flächen. Durch derartige Einbauten wird das Gewässer 

an der natürlichen Eigendynamik gehindert. Durch die Nutzung durch den Men-

schen werden vorhandene Strukturen verändert, so dass Lebensräume für 

Pflanzen und Tiere verändert und ggf. zerstört werden. 

Grünland, begrünte Freifläche 

 

2 

Bei Grünland bzw. begrünten Freiflächen handelt es sich um bewirtschaftete 

Flächen. Durch die Bewirtschaftung und den damit verbundenen Flächenerhalt 

wird das Gewässer an der natürlichen Ausbreitung gehindert. Im Gegensatz zu 

Ackerflächen ist der Boden beim Grünland ständig bedeckt, was zu vergleichs-

weise weniger Erosion führt. Stoffeinträge sind aus hydromorphologischer Sicht 

eher weniger relevant. 

                                                

1 Im vorliegenden Dokument wird der Begriff bodenständig synonym zu heimisch oder gebietsheimisch verwendet. Abzugrenzen davon ist standortgerecht (betrifft auch 

Neophyten) und autochton (betrifft Pflanzen, die spontan in einem Gebiet entstanden sind, was für Mitteleuropa schwierig ist, da Europa bis vor 10.000 Jahren mit Eis 

bedeckt war und der Großteil der Pflanzen aus eisfreien Gebieten eingewandert ist). 

Pinnower See (MV) 

Pinnower Se (MV) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

Zugang, querender Weg zum Wasser 

 

2 

Ein Zugang oder querender Weg zum Wasser ist ein Hinweis auf eine Nutzung 

durch den Menschen. Die vorhandenen Strukturen (wie z.B. der Boden) werden 

verändert, was sich auf die ablaufenden Prozesse auswirkt (z.B. vermehrte Ero-

sion etc.). Habitate werden ï allerdings in vergleichsweise geringem Umfang ï 

verändert und zerstört. 

 

sonstige Schadstruktur der Klasse 2 
2 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

Nadelwald, nicht bodenständiger (gebietsheimischer) 

Wald 3 

Bei Nadelwald handelt es sich in den meisten Fällen um nicht bodenständigen 

(gebietsheimischen) Wald. Die hier vorkommende Biozönose entspricht nicht 

dem Referenzzustand. 

kleine Badestelle, Badebucht oder eine andere durch 

Schadeinwirkung vegetationsfreie Fläche auf anstehen-

dem Material 

 

3 

Eine kleine Badestelle oder Badebucht ist ein Hinweis darauf, dass eine Nut-

zung durch den Menschen stattfindet. Dadurch wird das Röhricht geschädigt 

und das Substrat verändert. Auch andere Habitate und Lebensräume für Tiere 

und Pflanzen werden durch den Badebetrieb beeinträchtigt oder zerstört. 

Eine solche Stelle muss nicht immer durch Badebetrieb entstehen, z.B. stört 

eine Stelle zum Angeln oder ein Bereich der als Viehtränke genutzt wird das 

Ufer auf ªhnliche Weise. ĂDurch Schadeinwirkung vegetationsfreie Flªcheñ ist 

ein Sammelbegriff für eine Nutzung, die eine kleinräumige Störung vorrangig der 

Vegetation und des Bodens verursacht. 

Pinnower See (MV) 

Pinnower See (MV) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

Bootsliegeplatz 

 

3 

Im Uferabschnitt befindet sich ein Bootsliegeplatz. Das ist ein Hinweis darauf, 

dass in geringem Maße Bootsverkehr stattfindet. Dieser Verkehr verursacht z.B. 

Wellen oder stört bzw. schädigt das Ufer auf andere Art und Weise. 

uferparalleler Weg 

 

3 

Ein uferparalleler Weg ist ein Zeichen für eine regelmäßige Nutzung durch den 

Menschen. Die Einwirkung auf die Umwelt ist mit der eines querenden Weges 

vergleichbar. Allerdings findet die Einwirkung hier auf der gesamten Länge statt. 

Hinzu kommt, dass die Durchgängigkeit vermindert ist. 

Pinnower See (MV) 

Windebyer Noor (SH) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

Campingplatz, Flächen für Freizeit und Erholung 

 

3 

Die genannten Flächen zeichnen sich durch eine regelmäßige Nutzung durch 

den Menschen aus. Sie sind ein Indiz für Badebetrieb, Bootsverkehr, Angeln o-

der andere Wassersportarten.  

Gärten, Einzelbebauung 

 

3 

Gärten zeichnen sich durch eine regelmäßige, mäßig intensive Nutzung aus. Vor 

allem Einzelbebauung tritt häufig in Kombination mit versiegelten Flächen auf. 

Da sich die Gärten oder auch die Einzelbebauung direkt am Wasser befinden, 

wird wahrscheinlich auch das Gewässer genutzt oder das Ufer ist verbaut. 

Pinnower See (MV) 

Großer Pälitzsee (MV) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

Ackerflächen 

 

3 

Die ökomorphologische Relevanz ergibt sich vor allem aus dem Erosionspoten-

zial der Ackerfläche. In den Zeiten, in denen die Fläche nicht bewachsen ist, 

kann es zur Abtragung des Bodens kommen, der dann in das Gewässer einge-

tragen wird. 

Stoffeintrag aus hydromorphologischer Sicht eher weniger relevant. 

sonstige Schadstruktur der Klasse 3 
3 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

große Badestelle, Strand 

 

4 

Eine Badstelle wird ab einer Größe von ca. 25 m als groß bezeichnet. Je größer 

die Badestelle ist, umso mehr Menschen benutzen diese. Häufig weitet sich die 

Störung auch auf Bereiche um die Badestelle herum aus (Trampelpfade zum 

Parkplatz, Müll etc.). Geplante, angelegte Badestellen können außerdem mit ei-

ner künstlichen Aufschüttung oder Abtragung des Substrates einhergehen. Die 

ursprünglichen morphologischen Bedingungen des Ufers werden damit deutlich 

verändert. 

Pinnower See (MV) 

Windebyer Noor (SH) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

lockere Bebauung 

 

4 

Lockere Bebauung ist ein Hinweis auf versiegelte Flächen. Die hydromorpholo-

gischen Bedingungen werden durch versiegelte Flächen negativ beeinflusst.  

Veränderungen mit Auswirkungen auf das Relief (Abgra-

bung, Aufschüttung) 

 

4 

Durch Veränderungen am Relief werden die morphologischen Bedingungen di-

rekt geändert. Solche Eingriffe sind massiv und führen zu einer nachhaltigen 

Zerstörung oder Schädigung des Lebensraumes. 

Windebyer Noor (MV) 

Speicherbecken LohsaI (SN)(ST) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

sonstige Schadstruktur der Klasse 4 
4 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

geschlossene Bebauung, Verkehrsflächen, versiegelte 

Flächen 

 

5 

Hierbei handelt es sich um ein morphologisch deutlich beeinträchtigtes Ufer. Die 

Durchgängigkeit und die Eigendynamik des Gewässers sind stark einge-

schränkt. Die Bedingungen sind weit entfernt von den natürlichen, dem Refe-

renzzustand ähnlichen, Bedingungen. 

uferlinienverändernde Einbauten 

 

5 

Hierbei handelt es sich um ein morphologisch deutlich beeinträchtigtes Ufer. Die 

Durchgängigkeit und die Eigendynamik des Gewässers sind stark einge-

schränkt. Die Bedingungen sind weit entfernt von den natürlichen, dem Refe-

renzzustand ähnlichen, Bedingungen. 

Windebyer Noor (SH) 

Goitzschesee (ST) 
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Schadstruktur Klasse ökomorphologische Relevanz 

Hafenanlagen, sonstige komplexe Anlagen/Konstruktio-

nen 

 

5 

Hierbei handelt es sich um ein morphologisch deutlich beeinträchtigtes Ufer. Die 

Durchgängigkeit und die Eigendynamik des Gewässers sind stark einge-

schränkt. Die Bedingungen sind weit entfernt von den natürlichen, dem Refe-

renzzustand ähnlichen, Bedingungen. Zudem gehen die genannten Strukturen 

mit Schiffsverkehr einher. Die anthropogen verursachten Wellen haben einen 

negativen Einfluss auf die Ausbildung des Röhrichts. Derartig komplexe Anlagen 

sind ebenfalls ein Hinweis auf eine Veränderung der Seemorphologie in Form ei-

ner Umgestaltung des Reliefs. 

sonstige Schadstruktur der Klasse 5 
5 

Hier nicht genannten Schadstrukturen ist vom Bearbeiter eine Klasse zuzuwei-

sen. 

Goitzschesee (ST) 
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6.2.3 Berechnung der Klasse eines Abschnittes der Uferzone 

Die Einzelklassen werden nach dem Ăworst caseñ-Prinzip zu einer Klasse für einen Abschnitt der 

Uferzone zusammengeführt. Das heißt, der schlechteste Wert bestimmt die Klasse des Abschnit-

tes. Aus der Klassifizierung der einzelnen Abschnitte kann eine Klasse für die gesamte Uferzone 

ermittelt werden. Zu diesem Zweck wird aus den Klassen der einzelnen Abschnitte ein längenge-

wichteter Mittelwert gebildet. 

 

6.3 Klassifizierung der Umfeldzone 

6.3.1 Klassifizierung der Landnutzung (Kriterium C1) 

Die Zuordnung einer Landnutzungsart zu einer bestimmten Klasse erfolgt auf Grundlage der Ab-

schätzung des Einflusses auf die hydro- und ökomorphologischen Verhältnisse (Tabelle 6-11). 

Die Nutzungen im engeren und weiteren Seeumfeld sind für den ökologischen Zustand von Seen 

häufig entscheidender als die entsprechenden Verhältnisse im Einzugsgebiet (ALAHUHTA et al. 

2012). Der schädigende Einfluss der Landnutzung entsteht z.B. durch Versiegelung, wodurch die 

natürliche Gewässerdynamik bzw. die Verzahnung des Gewässers mit dem Hinterland gestört 

ist. 

Grundlage der Klassifizierung bilden aktuelle Landnutzungsdaten. Als bundesweit einheitlich ver-

fügbarer Datensatz wird die Klassifizierung anhand von CORINE Land Cover-Daten (CLC) vor-

geschlagen. Diese sollten allerdings nach Möglichkeit, mithilfe feiner aufgelöster Daten, ergänzt 

werden. Gegebenenfalls kann die Landnutzung auch direkt am Luftbild beurteilt werden. Auch 

können andere zusätzliche Informationen genutzt werden.   

Die Berechnung der Klasse für einen Abschnitt der Umfeldzone erfolgt über die Bestimmung ei-

nes flächengewichteten Mittelwertes der einzelnen Landnutzungsklassen (Formel 4). Dieser Wert 

kann auch abgeschätzt werden. Hierbei sollten alle vorhandenen Landnutzungen mit ihrer Schad-

wirkung und Größe der Fläche berücksichtigt werden. 
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ὄὑ  Bewertungsklasse der hydromorphologisch relevanten Landnutzung 

ὃ  Fläche der hydromorphologisch relevanten Landnutzung [m2] 

ὃ  Größe der Umfeldzone [m2] 

Formel 4: Bestimmung der Klasse eines Abschnittes der Umfeldzone 

 

Hintergrunddokument S. 58 

Technischer Bericht S. 24ff. (Tabelle 3-5) 
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Tabelle 6-11: Landnutzungsarten mit zugehöriger Klasse (BK) 

Art der Landnutzung (entsprechend 3-stelligem CORINE Land Cover-Schlüssel, x = alle 

Ziffern) 

Klasse 

(BK) 

311 Wälder, bodenständiger (gebietsheimischer) Wald 1 

32x Kraut/Strauchvegetation 1 

33x Offene Flächen ohne oder mit geringer Vegetation 1 

4xx Feuchtflächen 1 

5xx Wasserflächen 1 

23x Grünland, Wiesen und Weiden 2 

313 Mischwald 2 

21x Ackerflächen 3 

22x Dauerkulturen 3 

24x Heterogene landwirtschaftliche Flächen 3 

141 Städtische Grünflächen, Friedhof 3 

312 Nadelwald, nicht bodenständiger (gebietsheimischer) Wald 3 

112 nicht durchgängig städtische Prägung, Kleingartenanlage 4 

142 Sport- und Freizeitanlagen 4 

111 durchgängig städtische Prägung 5 

12x Industrie, Gewerbe- und Verkehrsflächen 5 

13x Abbauflächen, Deponien, Baustellen 5 

 

Die Zuweisung der Klasse kann auch über ein Expertenurteil erfolgen. Eine Hilfestellung für eine 

solche Beurteilung gibt Tabelle 6-12. 

 

Tabelle 6-12: Bestimmung der Klasse der Umfeldzone per Expertenurteil 

Beschreibung Klasse 

Der Abschnitt ist unverändert bis sehr gering verändert (z.B. naturnahe Vegetation, bo-

denständiger (gebietsheimischer) Wald). 
1 

Der Abschnitt ist gering verändert (z.B. Grünland, Mischwald). 2 

Der Abschnitt ist mäßig verändert (z.B. Acker, Parkanlagen, nicht bodenständiger (gebiets-

heimischer) Wald). 
3 

Der Abschnitt ist stark verändert (z.B. dörfliche Prägung, Freizeitnutzung). 4 

Der Abschnitt ist sehr stark bis vollständig verändert (z.B. versiegelte Flächen, städtische 

Prägung, Deponieflächen, Abraumhalden). 
5 

keine Klassifizierung möglich 999 
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Als Datensatz für die Klassifizierung steht ebenfalls das Landbedeckungsmodell des Bundesam-

tes für Kartographie und Geodäsie zur Verfügung. Dieses Modell beinhaltet ebenfalls die CLC 

Klassen, besitzt dabei eine höhere Auflösung, welche dem Basis DLM entspricht. 

 

7 Darstellung der Ergebnisse 

Es gibt drei Möglichkeiten der Darstellung der Ergebnisse als Karte: Es können die Abschnitte 

der einzelnen Zonen dargestellt werden (Abbildung 7-1), es kann der Durchschnittswert der Klas-

sifizierung einer gesamten Zone dargestellt werden (Abbildung 7-2) und es ist möglich, einen 

Mittelwert eines Abschnittes über alle Zonen hinweg darzustellen (Abbildung 7-3). Die Zonen 

können entweder in ihrer realen Ausdehnung (Abbildungen links) oder als gleichdicke Bänder 

(Abbildungen rechts) dargestellt werden. 

Die Variante der flächenhaften Darstellung hat den Vorteil, dass genau die Flächen dargestellt 

sind, die bei der Analyse betrachtet wurden. Handelt es sich allerdings um einen relativ großen 

See oder einen See mit einer relativ schmalen Flachwasserzone, ist die Flachwasserzone in der 

Abbildung unter Umständen nur schlecht zu erkennen. Hier empfiehlt es sich, die Ergebnisse der 

Flachwasser-, Ufer- und Umfeldzone als gleichdicke Bänder darzustellen. Diese Form der Dar-

stellung hat ï bei einer Klassifizierung des Seeufers in der Datenbank ï zudem den Vorteil, dass 

die Informationen aus der Exporttabelle der Datenbank nur an eine shape-Datei (den in Ab-

schnitte geteilten Seeumring) angehängt werden müssen und nicht auch an die shape-Dateien 

der Flachwasser- Ufer- und Umfeldzone. Ein Nachteil dieser Darstellung ist, dass, zumindest bei 

der Bearbeitung in ArcGIS, häufig unschöne Grafikprobleme auftreten. Bei engen Windungen der 

Linien entstehen häufig Kringel, die die Lesbarkeit der Abbildung vermindern. 

 

 

Abbildung 7-1: Klassifizierung der Abschnitte der einzelnen Zonen; links: nach realer Ausdeh-
nung, rechts: als gleichdicke Bänder (Beispiel: Werratalsee) 
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Abbildung 7-2: Klassifizierung der Zonen; links: nach realer Ausdehnung, rechts: als gleichdicke 
Bänder (Beispiel: Werratalsee) 

 

 

Abbildung 7-3: Klassifizierung der Abschnitte; links: nach realer Ausdehnung, rechts: als gleich-
dicke Bänder (Beispiel: Werratalsee) 

 

Die Wahl der Farben ist an den Vorgaben der WRRL (Anhang V) angelehnt (Tabelle 7-1). 

 

Tabelle 7-1: Zuordnung der Klassen zu einer Farbe 

Klasse Farbe 

1 blau 

2 grün 

3 gelb 

4 orange 

5 rot 

 

Es ist zu beachten, dass sich je nach Rundung der Zwischenergebnisse andere Folgeergebnisse 

ergeben können. Es wird empfohlen, die längengewichtete Klassifizierung der Zonen auf zwei 

Nachkommastellen gerundet anzugeben. Zur Berechnung der Klasse des gesamten Seeufers 

gehen die Faktoren mit allen Kommastellen in die Berechnung ein. Das Ergebnis wird auf zwei 

Nachkommastellen gerundet (Tabelle 7-2). 
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Tabelle 7-2: Tabellarische Darstellung der Ergebnisse (Beispiel: Werratalsee) 

  
Häufigkeit der Klasse  Klasse der ge-

samten Zone  
Klasse des gesam-

ten Seeufers  
1 2 3 4 5 

Flachwasserzone  14 5 6 6 - 2,11 

2 

(2,42) 
Uferzone 7 3 12 2 7 3,11 

Umfeldzone 13 10 5 3 - 2,03 
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8 Kalkulation des Arbeitsaufwandes 

Tabelle 8-1: Kalkulation des Arbeitsaufwandes am Beispiel des Breiten Luzins (Mecklenburg-
Vorpommern; ca. 337 ha, 33 Abschnitte, ca. 15 km Uferlänge) 

Arbeitsschritt B
e
a
rb

e
itu

n
g

 

in
 

Anzahl der 

Abschnitte 

Arbeitszeit 

allgemein  

(in min) 

Arbeitszeit pro 

Abschnitt  

(in min) 

Arbeitszeit pro Ar-

beitsschritt 

(in min) 

Datenaufbereitung/ Da-

tenvorbereitung* 

G
IS

 

33 240 - 240 

Seeumring und Seeflä-

che 

G
IS

 

33 30 - 30 

Ermitteln der Zonen 

G
IS

 

33 120 - 120 

Abschnittsbildung 

G
IS

 

33 30 10 360 

Bestimmung des See-

ufertyps 

G
IS

/D
B

 

33 60 5 225 

Bestimmung der Expo-

sition 
D

B
 33 60 - 60 

Klassifizierung der 

Flachwasserzone 

D
B

 33 30 10 360 

Klassifizierung der 

Uferzone 

D
B

 33 30 10 360 

Klassifizierung der Um-

feldzone 

D
B

 33 60 5 225 

Darstellung der Ergeb-

nisse 

G
IS

/D
B

 

33 300 - 300 

     2280 (ca. 38 h) 

*Je nach zur Verfügung stehenden Daten, kann dieser Arbeitsschritt starken zeitlichen Schwankungen unterworfen 
sein 
GIS: Geoinformationssystem 
DB: Datenbank 

 

Der Arbeitsaufwand ergibt sich aus ĂArbeitszeit allgemeinñ, die f¿r jeden See, unabhªngig von 

seiner GrºÇe, gleich ist und ĂArbeitszeit pro Abschnittñ, die von der GrºÇe des Sees bzw. von der 

Anzahl der gebildeten Abschnitte abhªngt. Die ĂArbeitszeit pro Arbeitsschrittñ ergibt sich aus der 

ĂArbeitszeit allgemeinñ und der ĂArbeitszeit pro Abschnittñ multipliziert mit der ĂAnzahl der Ab-

schnitteñ. 

Diese Kalkulation beruht auf der benötigten Bearbeitungszeit verschiedener, unterschiedlich gro-

ßer Seen. Beispielhaft ist in der Tabelle 8-1 die Zeit berechnet, die für die Bearbeitung des Breiten 

Luzins benötigt wird (Fläche: ca. 345 ha; Uferlänge: ca. 15 km). 
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Durch Bearbeitung mehrerer Seen mithilfe gleicher Datensätze können sich kürzere durchschnitt-

liche Bearbeitungszeiten ergeben. Ebenso ist zu bedenken, dass eine gewisse Einarbeitungszeit 

benötigt wird. Der kalkulierte Arbeitsaufwand bezieht sich auf die Bearbeitung durch einen mit 

dem Verfahren vertrauten Bearbeiter.  
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10 Anhang 

A   Steckbriefe der Seeufertypen 
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(A) Flache bis mittelsteile Sandufer 
Beispielseen: Bergsee, Useriner 

See, Drewitzer See (MV) 

 

Substratverhältnisse der Seeufer-

zone 

Sande, ggf. Gerölle und/oder Kiese, möglich: kleinräumig 

Schluffe, Tone, Lehme, Lehmsande, Sandlehme, tlw. Mergel, mit-

unter Kalke 

Reliefverhältnisse: Uferform Ungestuftes bzw. schwach abgestuftes Ufer, Terrassenufer, meis-

tens mit ausgedehnter Flachwasserzone, ggf. gering geböschtes 

(rezentes) Ufer, ggf. mit Strandausbildung, insb. bei entsprechen-

der Exposition bezüglich Hauptwindrichtung/Wellenangriff 

Reliefverhältnisse: Neigungsstufen Flach bis mittelsteil 

Hydrologische/geohydraulische In-

teraktion mit dem Seeumland 

Hoch - meistens hohe hydraulische Leitfähigkeit des Untergrun-

des; in Sanderlandschaften repräsentiert der Seewasserspiegel 

häufig zugleich annähernd den regionalen Grundwasserspiegel, 

grundwassergefälleabhängiger Zustrom aus und Abstrom in das 

Grundwasser sind charakteristisch 

Wesentliche standörtliche Verhält-

nisse für die Vegetation 

Relativ nährstoffarme, aber grundwassernahe Böden im terrestri-

schen Bereich, meistens ausgedehnte Flachwasserzonen ermög-

lichen Röhrichtbestände, Bestände von submersen Makrophyten 

oder Schwimmblattpflanzen 

Wesentliche Habitatverhältnisse für 

die aquatische Fauna (Makro-

zoobenthos/Fische) 

Sand, Geröll (Blöcke, Steine), Kiese, emerse und ggf. submerse 

Makrophyten, Wurzeln im Uferbereich, Totholz, evtl. Algenauf-

wuchs 
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(B) Flache bis mittelsteile Ufer bindiger 

Böden 

Beispielseen: Malchiner See, 

Kummerower See, Borgwallsee, 

Schaalsee (MV), Barkauer See, 

Suhrer See, Selenter See (SH) 

 

Substratverhältnisse der Seeufer-

zone 

Lehme, Lehmsande, Sandlehme, tlw. Mergel, Schluffe, Tone, 

kleinräumig: häufig auch Sande, ggf. Gerölle und/oder Kiese, mit-

unter Kalke, als ĂSubtypusñ am Seeboden auch flªchendeckende 

Geröllansammlungen möglich (Blöcke, Steine), vermutlich als 

Folge der (natürlichen) postglazialen Ufererosion 

Reliefverhältnisse: Uferform Ungestuftes bzw. schwach abgestuftes Ufer, Terrassenufer, häu-

fig mit Flachwasserzone, ggf. gering geböschtes (rezentes) Ufer, 

ggf. mit Strandausbildung, insb. bei entsprechender Exposition 

bezüglich Hauptwindrichtung/Wellenangriff 

Reliefverhältnisse: Neigungsstufen Flach bis mittelsteil 

Hydrologische/geohydraulische In-

teraktion mit dem Seeumland 

Gering - meistens geringe bis sehr geringe hydraulische Leitfähig-

keit des Untergrundes 

Wesentliche standörtliche Verhält-

nisse für die Vegetation 

Relativ nährstoffreiche Böden im terrestrischen Bereich, Flach-

wasserzonen ermöglichen Röhrichtbestände, Bestände von sub-

mersen Makrophyten oder Schwimmblattpflanzen 

Wesentliche Habitatverhältnisse für 

die aquatische Fauna (Makro-

zoobenthos/Fische) 

Sand, Lehm (Mergel), Geröll (Blöcke, Steine), Kiese, emerse und 

ggf. submerse Makrophyten, Wurzeln im Uferbereich, Totholz 

Geröllseeboden im Suhrer See 

(Foto: Dr. Claus-Joachim Otto) 


